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26. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 30. April 2020 
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Amtlicher Teil  
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Höchstspannungsfreileitung Wesel - Utfort, Bl. 
4214 und der 380-kV-Höchstspannungsfreilei-
tung Utfort - Pkt. Hüls-West, Bl. 4208 (EnLAG 
14 – Binnenland) 

S. 101 

Bekanntmachung - Luftverkehr: Antrag der 
Flughafen Düsseldorf GmbH vom 16.02.2015 
i. d. F. vom 29.02.2016 auf Erteilung eines 
Planfeststellungsbeschlusses                               
Hier: Offenlage ergänzender und geänderter 
Unterlagen 

S. 103 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 103 

 
Amtlicher Teil: 
 

Gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG) erfolgt die  

ortsübliche 
Bekanntmachung 

des Erörterungstermins 
in dem 

Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) für den Neubau der 110-/380-kV-
Höchstspannungsfreileitung Wesel - Utfort, Bl. 4214 
und der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Utfort - 
Pkt. Hüls-West, Bl. 4208 (EnLAG 14 – Binnenland) 

 

 

1. Der Erörterungstermin zu dem o.g. Planfeststellungs-

verfahren beginnt 

 

am Dienstag, dem 12.05.2020 um 10.00 Uhr 

in der Enni Eventhalle 

Filder Straße 142 

47447 Moers  

 

 

 Einlass in den Saal erfolgt ab 9.00 Uhr. 

 Zunächst werden die Stellungnahmen der Träger öf-

fentlicher Belange erörtert. Daran anschließend be-

ginnt die Erörterung der privaten Einwendungen. 

 Der Erörterungstermin wird, wenn dies erforderlich 

ist, am 13.05.2020 und 14.05.2020 fortgesetzt. Kann 

der Termin zu einem früheren Zeitpunkt beendet wer-

den, wird er vor Ablauf der genannten Zusatztermine 

beendet. 

2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan er-

hobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 

Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 

Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der Behör-

den zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den 

Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 

Nr. 16 
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Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgege-

ben haben, erörtert (§ 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG). Die 

Vertretung der Einwender und der Betroffenen durch 

Bevollmächtigte ist möglich. Diese haben ihre Be-

vollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 

nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhö-

rungsbehörde zu geben. 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben ei-

ner / eines Beteiligten und / oder deren / dessen Be-

vollmächtigten auch ohne sie / ihn verhandelt und 

entschieden werden kann (§ 67 Abs. 1 Satz 3 

VwVfG). Die schriftlich und rechtzeitig erhobenen 

Einwendungen behalten auch bei Ausbleiben einer / 

eines Beteiligten und / oder deren / dessen Bevoll-

mächtigten ihre Gültigkeit. Verspätete Einwendungen 

sind ausgeschlossen. 

 Mit dem Schluss der Verhandlung ist das Anhörungs-

verfahren beendet. 

4. Personen, die auf die Unterstützung eines Gebärden-

dolmetschers angewiesen sind, bittet die Anhörungs-

behörde sich bis zum 06.05.2020 bei der Bezirksre-

gierung Düsseldorf, Dez. 25, Postfach 300865, 40408 

Düsseldorf oder per E-Mail 

(andreas.conrad@brd.nrw.de) zu melden. 

5. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder 

durch Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 

nicht erstattet. 

6. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 Zugelassen sind die zuständigen Behörden als Träger 

öffentlicher Belange, sowie die Betroffenen, insbe-

sondere diejenigen, die Einwendungen erhoben ha-

ben. Zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung 

wird gebeten, sich durch einen amtlichen Lichtbild-

ausweis (z.B. Personalausweis, Führerschein, Reise-

pass) auszuweisen. 

7.  Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Da-

ten und Informationen werden zum Zwecke der 

Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Be-

teiligtenrechte verwendet und gespeichert. Die bei der 

Eingangskontrolle im Erörterungstermin zu erheben-

den Daten werden zum Verfahrensvorgang genom-

men und archiviert. Neben der Bezirksregierung er-

hält auch die Vorhabenträgerin die Daten zur Bearbei-

tung und Verwendung. 

  Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 

6 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 DSGVO i. V. m. § 3 Abs. 1 

DSG NRW i. V. m. § 43 EnWG und § 73 VwVfG 

NRW. 

  Die Datenschutzrechtlichen Hinweise zur Wei-

tergabe der Einwendungen im Verfahren finden Sie 

auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf 

unter dem Link http://www.brd.nrw.de/service/daten-

schutz.html. Dort finden Sie auch weitergehende In-

formationen zum Datenschutz, insbesondere zu Rech-

ten als betroffene Person, die auf Anfrage auch 

schriftlich oder mündlich erläutert werden. 

8.  Hinweise aufgrund der aktuellen Lage in der 

Corona-Pandemie: 

 Angesichts der aktuellen Lage in der Corona-Pande-

mie werden bei dem Erörterungstermin geeignete 

Schutzmaßnahmen zur Vermeidung eines möglichen 

Ansteckungsrisikos getroffen. Insbesondere ist der 

Abstand von 1,5 m zu anderen Personen sowohl in 

der Halle, als auch beim Einlass einzuhalten. 

9. Zudem wird der Inhalt dieser Bekanntmachung im In-

ternet auf der Homepage der Stadt Tönisvorst unter 

dem Link https://www.toenisvorst.de/de/abt8/buer-

gerbeteiligung/ veröffentlicht. 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Az.: 25.05.01.01-06/18 

Im Auftrag 

gez. Dr. Karvani 

 
 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 26/Nr. 16/S. 101 
--------- 
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Bekanntmachung - Luftverkehr:  
Antrag der Flughafen Düsseldorf GmbH vom 
16.02.2015 i. d. F. vom 29.02.2016 auf Erteilung eines 
Planfeststellungsbeschlusses - Hier: Offenlage ergän-
zender und geänderter Unterlagen 

Im Amtsblatt der Stadt Tönisvorst Nr.15 vom 23.04.2020 
wurde darauf hingewiesen, dass die geänderten, ergänzten 
bzw. ergänzenden Unterlagen in der Zeit 

vom 04.05.2020 bis einschließlich 12.06.2020 (Ausle-
gungsfrist) 

bei den Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen in  

Düsseldorf, Duisburg, Essen, Heiligenhaus, Kaarst, Kre-
feld, Meerbusch, Moers, Mülheim, Neuss, Ratingen, Tönis-
vorst und Willich 

für Jedermann zur Einsicht öffentlich ausgelegt werden. 

Die Unterlagen liegen in Büro 1 des Verwaltungsgebäudes 
Vorst, St. Töniser Straße 8 der Stadtverwaltung Tönisvorst 

während der Dienststunden 

Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag von 8.30 Uhr 

bis 12.00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Um in Anbetracht der aktuellen Situation zu vermeiden, 
dass sich zu viele Personen gleichzeitig zur Einsichtnahme 
aufhalten, wird im Interesse der Bevölkerung und auch des 
Personals der Stadtverwaltung Tönisvorst um vorherige te-
lefonische Terminabsprache zur Einsichtnahme in die Un-
terlagen gebeten: (02156) 999409 zu den o. g. Dienststun-
den 
 
Tönisvorst, den 23.04.2020 
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
 
Nichtamtlicher Teil: 
 
 

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 

Impressum :  
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
info@toenisvorst.de 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 100 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
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Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
 


